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Vorwort

Mitarbeiter psychiatrischer Einrichtungen sind zunehmend mit recht-

lichen Fragestellungen konfrontiert. Dafür sind mehrere Gründe denk-

bar: Menschen mit Psychiatrieerfahrung fordern immer selbstbewusster

ihre Rechte auf Selbstbestimmung und Teilhabe ein. Gleichzeitig werden

die Anforderungen an das berufliche Handeln in der Psychiatrie durch die

Diskussion über berufliche Qualitätsstandards innerhalb der verschiede-

nen Berufsgruppen, aber auch durch die Gesetzgebung und Rechtspre-

chung immer genauer umschrieben. Eine wesentliche Rolle spielt die So-

zialgesetzgebung, die zwar einerseits den Teilhabeanspruch kranker und

behinderter Menschen stärker in den Vordergrund stellt, aber andererseits

durch die Betonung der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit enge finan-

zielle Grenzen auch für die psychiatrische Versorgung zieht. 

Die rechtlichen Fragen betreffen die berufsrechtliche Stellung der Mitar-

beiter psychiatrischer Einrichtungen, die rechtliche Stellung der Klienten

und vor allem die Beziehung zwischen beiden und die sich daraus erge-

benden Pflichten. Nicht alle denkbaren rechtlichen Konstellationen kön-

nen angesprochen werden. Der Schwerpunkt liegt auf den für die tägliche

Berufspraxis relevanten Fragestellungen, die sich in den verschieden Be-

rufsfeldern ergeben können. Die Darstellung umfasst den ambulanten

wie den stationären Bereich und betrifft den Umgang mit den Betroffenen

von der psychiatrischen Krise bis zur Behandlung im psychiatrischen

Krankenhaus sowie in der Rehabilitation und im Betreuten Wohnen. Da-

bei geht es um den Umgang mit Informationen, die Behandlung der Be-

troffenen, die Anwendung oder Vermeidung von Zwang sowie die Einbe-

ziehung Dritter (Angehörige, rechtliche Betreuer). Im Vordergrund steht

eine an den Rechten und der Selbstbestimmung der Betroffenen orien-

tierte Herangehensweise an rechtliche Fragestellungen. Gleichzeitig sind
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die berechtigten Interessen der Mitarbeiter psychiatrischer Einrichtungen

zu berücksichtigen, weil sie sich gegebenenfalls rechtlich für ihr Handeln

verantworten müssen.

In die Darstellung einbezogen werden auch die soziale Sicherung psy-

chisch kranker Menschen und die sozialrechtlichen Grundlagen der psy-

chiatrischen Versorgung. Soweit es um grundlegende soziale Rechte der

Betroffenen auf Existenzsicherung und Rehabilitation geht, wird ergän-

zend auf das Buch »Psychisch Kranke im Recht« des Balance-Verlages ver-

wiesen.

Die rechtlich relevanten Regelungen für Mitarbeiter psychiatrischer Ein-

richtungen verteilen sich auf das gesamte Recht. Entsprechende Vorschrif-

ten finden sich im Zivilrecht, im Strafrecht und im Öffentlichen Recht.

Das führt in einer sowieso immer komplizierter werdenden Rechtsord-

nung dazu, dass die entsprechenden Vorschriften nicht immer leicht zu

finden sind oder zur Verfügung stehen. Die vorliegende Einführung soll

einen Überblick über die komplexen Regelungen geben und dazu beitra-

gen, sie transparent und auffindbar zu machen. Deswegen werden die we-

sentlichen rechtlichen Vorschriften angegeben. Zumindest das für das je-

weilige Bundesland geltende PsychKG bzw. Unterbringungsgesetz, ein

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) mit den Vorschriften des Betreuungs-

rechts sowie ein aktuelles Sozialgesetzbuch sollten in jedem Handapparat

zur Verfügung stehen. Gerichtsurteile und Fachaufsätze werden, soweit

möglich, mit den Fundstellen in der Fachzeitschrift »Recht & Psychiatrie«

(R & P) angegeben. Die Gerichtsentscheidungen der letzten Jahre sind

auch im Internet unter den Adressen der jeweiligen Gerichte zu finden

(z.B. www.bundesgerichtshof.de; www.bundessozialgericht.de).

Rolf Marschner
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Handlungsfelder 
und berufsrechtliche 
Grundlagen 

Die rechtlichen Anforderungen an die Mitarbeiter psychiatrischer Ein-

richtungen hängen einerseits von ihren Tätigkeitsfeldern, andererseits

von ihrem Beruf ab. Gerade die berufsrechtlichen Grundlagen für Ärzte,

Psychologen, Sozialpädagogen, Ergotherapeuten und Krankenpfleger sind

sehr unterschiedlich. Von Bedeutung ist aber auch, ob die Arbeit im statio-

nären oder ambulanten Bereich, im Angestelltenverhältnis oder in freier

Praxis, im Team oder allein stattfindet.

Tätigkeitsfelder und Berufsgruppen

Im stationären Bereich werden die in der Psychiatrie tätigen Berufsgrup-

pen nach wie vor in der Psychiatrie-Personalverordnung festgelegt. Diese

regelt die Maßstäbe und Grundsätze zur Ermittlung des Personalbedarfs

für Ärzte, Krankenpflegepersonal und sonstiges therapeutisches Fachper-

sonal und gilt für psychiatrische Krankenhäuser und psychiatrische Abtei-

lungen (§ 1 Psych-PV). Dazu gehören auch die Tageskliniken. Als sonstiges

therapeutisches Fachpersonal werden Diplompsychologen, Ergotherapeu-

ten, Bewegungstherapeuten, Krankengymnasten, Physiotherapeuten, So-

zialarbeiter und Sozialpädagogen benannt (§ 5 Psych-PV), in der Kinder-

und Jugendpsychiatrie zusätzlich Erzieher, Sprachheiltherapeuten und Lo-

gopäden (§ 9 Psych-PV). Dieser multiprofessionelle Ansatz unter Einbezie-

hung nichtmedizinischen Behandlungspersonals wurde inzwischen auch

vom Bundessozialgericht für den Bereich der stationären  Behandlung psy-

chisch kranker Menschen hervorgehoben (BSG in: R & P 2005, 145 ff.).

In Einrichtungen der ambulanten Versorgung sind im Wesentlichen die-
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selben Berufsgruppen tätig, allerdings mit anderen Schwerpunkten. Ein-

zelheiten ergeben sich in der Regel aus den Vereinbarungen mit den Kos-

tenträgern. h

Für ambulante und stationäre Rehabilitationseinrichtungen (RPK) ergibt

sich dies aus der RPK-Empfehlungsvereinbarung vom 29. 9. 2005. Aller-

dings müssen Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation nicht

zwingend unter ständiger ärztlicher Verantwortung stehen, wenn die Art

der Behandlung dies nicht erfordert (§ 15 Abs. 2 SGB VI). Dies betrifft vor

allem Einrichtungen der Suchtkrankenversorgung. Für den Bereich der

Teilhabe am Arbeitsleben werden zusätzlich Fachkräfte in der beruflichen

Rehabilitation und betriebliche Fachanleiter genannt.

Für den ambulanten Bereich bestehen nur teilweise gesetzliche Regelungen.

So legen die meisten PsychKGs fest, dass die Sozialpsychiatrische Diens te

unter der Leitung eines Arztes oder einer Ärztin mit abge schlossener psy-

chiatrischer Weiterbildung stehen (siehe z. B. § 7 Abs. 2 NdsPsychKG).

Weitergehend heißt es in einigen Gesetzen, dass der Sozialpsychiatrische

Dienst mit dem für die Aufgabenstellung angemessenen und bedarfsge-

rechten psychiatrischen und psychosozialen Fachpersonal auszustatten ist

(so z. B. § 6 Abs. 1 MVPsychKG, § 5 Abs. 1 RhPfPsychKG). Entsprechende

Regelungen fehlen in den Bundesländern, die über kein PsychKG verfü-

gen, insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg. 

In den gemeinsamen Empfehlungen zu den Anforderungen an die Leis-

tungserbringer für Soziotherapie wird nach derzeitigem Stand festgelegt,

dass hierfür Fachkrankenpflegekräfte für Psychiatrie sowie Sozialpädago-

gen und Sozialarbeiter mit psychiatrischer Berufserfahrung in Betracht

kommen.

Berufsrechtliche Regelungen

Berufsrechtliche Vorschriften regeln in erster Linie die Aus-, Fort- und

Weiterbildung sowie die Berufsausübung einschließlich der Zulassung

Vereinbarungen, Seite 131
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zum Beruf. Dies betrifft vor allem die berufsständisch organisierte Ärzte-

schaft. 

0 Ärzte und Psychotherapeutinnen Für die Ausübung des Arztberufs 

benötigen Ärzte nach der Bundesärzteordnung einen Fähigkeitsnachweis,

die Approbation. Dies gilt nach dem Psychotherapeutengesetz (PsychThG)

auch für Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapeuten.

Wer ohne Approbation die Heilkunde ausüben will, bedarf der Erlaubnis

nach dem Heilpraktikergesetz. Heilkunde im Sinn des Heilpraktikergeset-

zes ist jede berufs- oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Fest-

stellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körper-

schäden bei Menschen, auch wenn sie im Dienste anderer ausgeübt wird.

Keine Ausübung der Heilkunde ist die Beratung in sozialen Konflikten

(siehe § 1 Abs. 3 PsychThG). Die Abgrenzung insbesondere bei psychosozi-

alen Beratungsstellen (Sozialpsychiatrische Dienste, Suchtberatungsstel-

len usw.) ist im Einzelfall vorzunehmen und kann schwierig sein. Die Er-

teilung der Heilpraktikererlaubnis setzt keinen der Approbation vergleich-

baren Fähigkeitsnachweis voraus, obwohl Eignungsprüfungen hinsicht-

lich einiger grundlegender berufsbezogener Fachkenntnisse stattfinden.

Es handelt sich um eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, die in ers ter Li-

nie dem Ziel dient, Schäden für die Gesundheit der Allgemeinheit zu ver-

meiden. Nach der Rechtsprechung bedürfen auch psychotherapeutisch tä-

tige Psychologen der Heilpraktikererlaubnis, soweit sie nicht als Psycholo-

gische Psychotherapeuten approbiert sind. Allerdings unterliegen sie auf-

grund ihrer akademischen Ausbildung nur einer eingeschränkten Über-

prüfung, soweit sie nur eine Erlaubnis als Psychotherapeuten anstreben.

Psychologen ohne Approbation und andere therapeutisch tätige Personen

dürfen seit Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes nicht mehr die

Bezeichnung »Psychotherapeut« bzw. »Psychotherapeutin« führen.

0 KrankenpflegekräfteFür die Krankenpflegeberufe ergeben sich die 

Voraussetzungen für die Führung der Berufsbezeichnung und die Ertei-
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